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1 Versicherte Sachen 

Versichert sind die im Versicherungsschein einzeln mit Wertangabe be-

zeichneten Fotoapparate und sonstige einzeln aufgeführte Sachen. 

2 Versicherte Gefahren und Schäden 

2.1 Der Versicherer trägt mit Ausnahme der in Ziffer 3 genannten 

Gefahren alle Gefahren, denen die versicherten Sachen während der Dauer 
der Versicherung ausgesetzt sind. 

2.2 Versicherungsschutz besteht gegen Abhandenkommen, Zerstö-

rung oder Beschädigung versicherter Sachen als Folge einer versicherten 
Gefahr. 

3 Ausschlüsse 

3.1 Ausgeschlossen sind die Gefahren 

3.1.1 des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse und 

solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der feindlichen 

Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von 
Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser Gefahren ergeben; 

3.1.2 von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen oder 

politischen Gewalthandlungen, unabhängig von der Anzahl der daran 
beteiligten Personen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen; 

3.1.3 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von 

hoher Hand; 

3.1.4 aus der Verwendung von chemischen, biologischen, biochemi-

schen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen als Waffen mit 

gemeingefährlicher Wirkung, und zwar ohne Rücksicht auf sonstige 
mitwirkende Ursachen; 

3.1.5 der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung; 

3.1.6 von Witterungseinflüssen; 

3.1.7 der mut- oder böswilligen Beschädigung sowie der Unterschla-

gung durch denjenigen, an den der Versicherungsnehmer die versicherten 
Sachen unter Eigentumsvorbehalt veräußert hat oder durch denjenigen, 

dem sie zum Gebrauch gem. Ziffer 4.2 oder zur Veräußerung überlassen 

wurden. 

3.2 Ausgeschlossen sind die Schäden verursacht durch 

3.2.1 natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten 

Sachen, Abnutzung, Verschleiß und mangelhafte Verpackung bei Trans-
port oder Versand; 

3.2.2 Konstruktions-, Fabrikations- und Materialfehler; 

3.2.3 Flugsand und Verschmutzung, Rost, Oxydation, Verschrammen 
und Verkratzen, Glasbruch jeglicher Art bei Lampen und Scheinwerfern, 

es sei denn, dass diese Schäden als unmittelbare Folge von höherer 

Gewalt, Brand, Blitzschlag, Explosion oder eines dem Transportmittel 
oder einem Versicherten zugestoßenen Unfalles von dem Versiche-

rungsnehmer nachgewiesen werden, jedoch bleiben auch hier bei Lampen 

und Scheinwerfern Schäden von Fadenbruch oder Nichtfunktionieren ohne 
Bruch des Glaskörpers ausgeschlossen; 

3.2.4 Verlieren, Liegen-, Hängen- und Stehen lassen. 

3.3 Es besteht während des Zeltens oder Campings kein Versiche-

rungsschutz, solange sich die Sachen innerhalb des hierfür benutzten 
Geländes befinden. 

3.4 Ist der Beweis für das Vorliegen einer der in Ziffern 3.1 bis 3.3 

genannten Gefahren oder Ursachen nicht zu erbringen, so genügt für den 
Ausschluss der Haftung des Versicherers die überwiegende Wahrschein-

lichkeit, dass der Schaden auf eine dieser Gefahren oder Ursachen 

zurückzuführen ist. 

4 Umfang des Versicherungsschutzes 

4.1 Versicherungsschutz besteht, solange die versicherten Sachen 

durch den Versicherungsnehmer oder einen Berechtigten 

4.1.1 persönlich mitgeführt oder genutzt werden oder 

4.1.2 sich in einem Raum eines festen Gebäudes befinden und entweder 

das Gebäude oder der Raum verschlossen ist oder 

4.1.3 als Reisegepäck in ordnungsgemäß verschlossenen, nicht ein-

sehbaren Behältnissen einem Beförderungsunternehmen oder einer Ge-

päckaufbewahrung übergeben sind. 

4.2 Als Berechtigte gelten die mit dem Versicherungsnehmer in 

häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen und sonstige 

nachweislich durch den Versicherungsnehmer berechtigte Personen, denen 
der Versicherungsnehmer die versicherten Sachen unentgeltlich überlassen 

hat. 

4.3 Es besteht Versicherungsschutz für Sachen in Zweitwohnungen 
nur, solange die Zweitwohnung bewohnt ist. 

4.4 In Gebäuden und Gebäudeteilen, die nicht Wohnzwecken dienen 
(z. B. Ateliers, Lagerräume, Büros), besteht Versicherungsschutz nur, 

wenn dies besonders vereinbart ist. 

5 Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen und Wassersport-

fahrzeugen 

5.1 Es besteht Versicherungsschutz gegen Diebstahl oder Einbruch-

diebstahl aus unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen 

5.1.1 nur solange sich die versicherten Sachen in einem fest um-

schlossenen, durch Verschluss gesicherten und von außen nicht einseh-

baren Kofferraum des allseits verschlossenen Kraftfahrzeuges befinden 
(Entschädigungsgrenze Ziffer 14.2); 

5.1.2 jedoch nur für Schäden, die während der Tageszeit und nicht 

später als eine im Versicherungsvertrag vereinbarte Zeitspanne nach 
Verlassen des Fahrzeuges eintreten. Als Tageszeit gilt allgemein die Zeit 

zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr; 

5.1.3 nicht in Kabrioletts und Packboxen oder Beiwagen sowie An-
hängern. 

5.2 Es besteht kein Versicherungsschutz im unbeaufsichtigten Was-

sersportfahrzeug. 
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5.3 Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesenheit eines Ver-

sicherten oder einer von ihm beauftragten Vertrauensperson beim zu 

sichernden Objekt, nicht jedoch z. B. die Bewachung eines zur allgemei-

nen Benutzung offen stehenden Platzes. 

6 Anzeigepflicht 

6.1 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-

klärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, 
nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den 

Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem verein-

barten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor 

Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 

1 stellt. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss 

des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem 

vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-

schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der 

Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kennt-
nis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

6.2 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen 

Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zu-
rückzutreten. 

6.2.1 Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versiche-

rungsnehmer nachweist, dass er die unrichtigen oder unvollständigen 
Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

6.2.2 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Ver-
letzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer 

nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 

angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätte. 

6.2.3 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er 
den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer 

nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand 

weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht 

aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die 

Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil der Prämie zu, der der bis zum Wirk-

samwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

6.3 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die 
Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober 

Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung 

einer Frist von einem Monat kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 

nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 

angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätte. 

6.4 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er 

den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu 

anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Be-

dingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbe-

standteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-

rungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Prämie um mehr als 10 % 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-

zeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-

halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos 
kündigen. 

6.5 Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 6.2 bis 6.4 zustehenden 

Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeige-

pflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis 

erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; 
er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung 

abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 2 bis 4 nur zu, wenn 

er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 

die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 6.2 bis 6.4 genannten 
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 

die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

6.6 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht 

dem Versicherer der Teil der Prämie zu, der der bis zum Wirksamwerden 

der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

7 Gefahrerhöhung 

7.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertrags-

erklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Um-
stände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder 

eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruch-

nahme des Versicherers wahrscheinlicher wären. 

Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, 

wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der 

Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 

Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 7.1 liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr 

nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert 

gelten soll. 

7.2 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-

nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrer-

höhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige 

Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder 
gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen. 

Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unab-

hängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt 

hat. 

7.3 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 

Ziffer 7.2, kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der 

Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig 

verletzt hat. Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 

kündigen. Der Versicherer kann nicht kündigen, wenn der Versiche-

rungsnehmer nachweist, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Ziffer 7.3 

bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen. 

7.4 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der 

Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden er-
höhten Prämie verlangen oder die Absicherung der höheren Gefahr 

ausschließen. 

Erhöht sich in diesem Fall die Prämie um mehr als 10 % oder schließt der 
Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus, so kann der 

Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 

der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 

der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 

Kündigungsrecht hinzuweisen. 

7.5 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsan-
passung erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis 

des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der 

Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

7.6 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist 

der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-

nehmer seine Pflichten nach Ziffer 7.2 vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der 
Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versich-

erer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 

Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer 

zu beweisen. 

7.7 Bei einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 7.2 Abs. 2 und 3 ist der 
Versicherer bei vorsätzlicher Verletzung der Pflichten des 

Versicherungsnehmers nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 

Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
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dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen. Verletzt 

der Versicherungsnehmer seine Pflichten grob fahrlässig, so gelten Ziffer 

7.6 Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt 

bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem in Satz 1 genannten 
Zeitpunkt bekannt war. 

7.8 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt ferner bestehen, 

7.8.1 soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrer-
höhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den 

Umfang der Leistungspflicht war oder 

7.8.2 wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für 
die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht 

erfolgt war. 

8 Versicherungswert 

Als Versicherungswert gilt derjenige Betrag, der allgemein erforderlich ist, 

um im Zeitpunkt des Schadenfalles neue Sachen gleicher Art und Güte am 

ständigen Wohnort des Versicherungsnehmers anzuschaffen, abzüglich 
eines dem Zustand der versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, Gebrauch 

etc.) entsprechenden Betrages (Zeitwert). 

9 Geltungsbereich 

Die Versicherung gilt für den im Versicherungsschein vereinbarten Be-

reich. 

10 Prämie 

10.1 Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Ablauf 

von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. 

Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht 
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-

rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 

Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtfolge aufmerksam ge-

macht wurde. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht 

rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die 

Prämie nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn 

der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 

vertreten hat. 

10.2 Die Folgeprämien werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt 

fällig. 

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungs-
nehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete 

Zahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug ent-
standenen Schadens zu verlangen. 

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 

Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung 

ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen 

und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die mit 
dem Fristablauf verbunden sind. 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 

der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein 
Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung darauf hinge-

wiesen wurde. 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung 

einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der 

Zahlungsaufforderung darauf hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach 

innerhalb eines Monats die angemahnte Prämie, besteht der Vertrag fort. 

Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der 
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

10.3 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als 

erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 

10.4 Die Haftung des Versicherers beginnt zum vereinbarten Zeit-

punkt, und zwar auch dann, wenn zur Prämienzahlung erst später aufge-

fordert, die Prämie aber ohne Verzug gezahlt wird. Ist dem Versiche-

rungsnehmer bei Antragstellung bekannt, dass ein Versicherungsfall be-

reits eingetreten ist, so entfällt dafür die Haftung. 

10.5 Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ab-

lauf der vereinbarten Dauer steht dem Versicherer dafür nur derjenige Teil 
der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz 

bestanden hat. Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt wegen 

einer Anzeigepflichtverletzung oder durch Anfechtung des Versicherers 
wegen arglistiger Täuschung beendet, steht dem Versicherer die Prämie 

bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. 

Tritt der Versicherer wegen Fälligkeit der Prämie zurück, kann er eine 
angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

Kündigt der Versicherungsnehmer nach Eintritt eines Versicherungsfalls, 

so hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil der Prämie, der der 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht. Kündigt der Versicherer, so hat er 

die Prämie für das laufende Versicherungsjahr nach dem Verhältnis der 

noch nicht abgelaufenen zu der gesamten Zeit des Versicherungsjahres 
zurückzuzahlen. 

11 Beginn und Ende der Versicherung 

11.1 Die Versicherung besteht für die vereinbarte Dauer. 

11.2 Beträgt diese mindestens ein Jahr, so verlängert sie sich um ein 

Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, wenn die Versicherung nicht drei Monate 

vor Ablauf durch eine Partei gekündigt wird. Ein Versicherungsvertrag, 
der für eine Dauer von mehr als drei Jahren eingegangen ist, kann zum 

Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer 

Frist von drei Monaten gekündigt werden. 

12 Überversicherung 

12.1 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert der versicherten 
Sachen erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versiche-

rungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die 

Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 

12.2 Von diesem Zeitpunkt an ist für die Höhe der Prämie der Betrag 

maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag 

von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre. 

12.3 Hat der Versicherungsnehmer eine Überversicherung in der Ab-

sicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 

verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. Dem 
Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den 

die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. Etwaige 

Schadensersatzansprüche des Versicherers bleiben unberührt. 

13 Mehrfachversicherung 

13.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn ein Interesse gegen 

dieselbe Gefahr in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist und 
entweder die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert 

übersteigen oder aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, 

die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherungen zu 
zahlen wäre, den Gesamtschaden übersteigt. 

Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der 

Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später 
geschlossenen Vertrages verlangen. 

Er kann auch verlangen, dass die Versicherungssumme auf den Betrag 

herabgesetzt wird, der durch die früher geschlossene Versicherung nicht 

gedeckt ist; in diesem Fall ist der Prämie entsprechend zu mindern. 

Das Recht auf Aufhebung oder Herabsetzung erlischt, wenn der Versiche-

rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er 
von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung oder 

Herabsetzung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit 

der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht. 

13.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 

Absicht abgeschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-

teil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag 
nichtig. Der Versicherer hat, Anspruch auf die Prämie bis zu dem Zeit-

punkt, in dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 

Kenntnis erlangt. 

14 Ermittlung der Ersatzleistung des Versicherers 

14.1 Im Versicherungsfall ersetzt der Versicherer 

14.1.1 für zerstörte oder abhanden gekommene Sachen ihren Versiche-
rungswert zur Zeit des Schadeneintritts. 
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14.1.2 für beschädigte reparaturfähige Sachen die notwendigen Repara-

turkosten, höchstens jedoch den Versicherungswert. 

Tritt durch die Wiederherstellung eine Werterhöhung des ganzen Gegen-

standes ein, so wird der Mehrwert von den Wiederherstellungskosten 
abgezogen. 

14.2 Eine Begrenzung der Entschädigung je Versicherungsfall wird für 

Schäden gemäß Ziffer 5.1 mit 50 % der Gesamtversicherungssumme, 
höchstens 5.000 EUR begrenzt. 

14.3 Vermögensfolgeschäden werden nicht ersetzt. 

14.4 Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versicherungsfalles 
niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), so haftet der 

Versicherer nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Ver-

sicherungswert. 

14.5 Ist die Versicherungssumme für die einzelne versicherte Sachen 

niedriger als der Versicherungswert gemäß Ziffer 8 zur Zeit des Eintritts 

des Versicherungsfalls (Unterversicherung), so wird der gemäß Ziffer 14 
ermittelte Betrag entsprechend dem Verhältnis zwischen dem Versiche-

rungswert und der Versicherungssumme gekürzt. Ein Summenausgleich 

findet nicht statt. 

15 Obliegenheiten 

15.1. Der Versicherungsnehmer oder Berechtigte hat 

15.1.1 jeden Schadenfall unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen; 

15.1.2 Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu mindern, insbe-

sondere Ersatzansprüche gegen Dritte (z. B. Bahn, Post, Reederei, Flugge-

sellschaft, Gastwirt) form- und fristgerecht geltend zu machen und 
Weisungen des Versicherers zu beachten; 

15.1.3 alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes dienlich sein 
kann. Er hat alle Belege, die den Entschädigungsanspruch nach Grund und 

Höhe beweisen, einzureichen, soweit ihre Beschaffung ihm billigerweise 

zugemutet werden kann. 

15.2 Schäden, die im Gewahrsam eines Beherbergungsbetriebes einge-

treten sind, müssen diesem unverzüglich gemeldet werden. Dem Ver-

sicherer ist hierüber eine Bescheinigung einzureichen. 

15.3 Schäden durch strafbare Handlungen (z. B. Diebstahl, Raub, vor-

sätzliche Sachbeschädigung) sind außerdem unverzüglich der zuständigen 

Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste der in Verlust geratenen 
Sachen anzuzeigen. Der Versicherungsnehmer oder Berechtigte hat sich 

dies polizeilich bescheinigen zu lassen und dem Versicherer den Nachweis 

einzureichen. 

15.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 

15.4.1 aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 

erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der 

Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer 

nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruhte. 

15.4.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 

verliert der Versicherungsnehmer den Versicherungsschutz. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 

seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-

rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder 
teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach 

Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungs-

obliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 

hingewiesen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

15.4.3 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Ver-

sicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 

Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 

ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Oblie-
genheit arglistig verletzt hat. 

Die Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm 

nach Ziffer 15.4.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt. 

15.5 Wurden bestimmte abhanden gekommene Sachen der Polizei-

dienststelle nicht angezeigt, so kann die Entschädigung nur für diese 

Sachen verweigert werden. 

16 Besondere Verwirkungsgründe 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht auch dann frei, wenn 

der Versicherungsnehmer oder Berechtigter 

16.1 den Versicherungsfall durch Vorsatz herbeigeführt hat; 

16.2 aus Anlass des Versicherungsfalles in arglistiger Absicht versucht 

hat, den Versicherer zu täuschen. 

16.3 Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahr-
lässig herbei, ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 

Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 

Verhältnis zu kürzen 

17 Fälligkeit der Geldleistung 

17.1 Die Entschädigung wird spätestens zwei Wochen nach end-

gültiger Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfangs der Leis-

tung durch den Versicherer fällig, jedoch kann einen Monat nach Anzeige 

des Schadens als Abschlagszahlung der Betrag verlangt werden, der nach 

Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

17.2 Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördliche 

Erhebungen oder ein strafgerichtliches Verfahren gegen den Versiche-

rungsnehmer oder Berechtigten eingeleitet worden, so kann der Versich-
erer bis zum rechtskräftigen Abschluss dieser Verfahren die Zahlung 

aufschieben. 

18 Wieder herbeigeschaffte Sachen 

18.1 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat 

der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer unverzüglich in Textform 
anzuzeigen. 

18.2 Sind wieder herbeigeschaffte Sachen mit ihrem vollen Wert 

entschädigt worden, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung 
zurückzuzahlen oder die Sachen dem Versicherer zur Verfügung zu 

stellen. Der Versicherungsnehmer hat hierüber auf Verlangen des Ver-

sicherers innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung zu entscheiden; 

nach Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über. 

18.3 Sind die wieder herbeigeschafften Sachen nur mit einem Teil 

ihres Wertes entschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer die 
Sachen behalten und muss dann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt 

er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch den 

Versicherer nicht bereit, so sind die Sachen im Einvernehmen mit dem 
Versicherer öffentlich meistbietend zu verkaufen. Von dem Erlös abzüg-

lich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von 

ihm geleisteten Entschädigung entspricht. 

19 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

19.1 Nach Eintritt eines Versicherungsfalls können beide Parteien den 

Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Textform zu 
erklären. Sie muss spätestens einen Monat nach dem Abschluss der 

Verhandlungen über die Entschädigung zugehen. Der Versicherer hat eine 

Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. 

Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine 

Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch 

spätestens zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode. 

19.2 Hat der Versicherer gekündigt, so ist er verpflichtet, für die noch 

nicht abgelaufene Versicherungszeit den entsprechenden Anteil der Prämie 

zu vergüten. 

20 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die 

Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches. 

21 Gerichtsstand 

21.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Ver-

sicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-

lassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 

Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 

solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
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21.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Kla-

gen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben 

werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den 

Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. 

21.3 Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt 

sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung 

des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsneh-
mer eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

21.4 Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Ver-

sicherungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, be-

stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Ver-

sicherungsvertrag gegen den Versicherer oder den Versicherungsnehmer 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 

zuständigen Niederlassung. 

22 Schlussbestimmung 

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen etwas anderes bestimmt 

ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

 
 


